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Verpflichtung 
auf die Vertraulichkeit und das Sozialgeheimnis, 

zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung 
sowie zur Zweckbindung bei der Datenverarbeitung 

………………………………………………………………………………………………….…... 
Name/Firma 

……………………………………………………………………………………….……………... 
Straße, Nr. 

………… …………………………………………………………………………….…………….. 
PLZ Ort 

nachstehend Vertragspartner/in genannt 

nachstehend UK NRW genannt 

gegenüber der 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Moskauer Str. 18 
40227 Düsseldorf 

Vertrag: 
001-2026-VV-MEY_Reinigungsausschreibung_Standort 
Münster

Datenschutz 

Die Bestimmungen zum Datenschutz und zum Sozialgeheimnis gelten auch für Vertrags- 
partner und Vertragspartnerinnen der UK NRW, sofern diese im Rahmen ihrer Tätigkeit 
Sozialdaten verarbeiten. 

Im Einzelnen sind die Bestimmungen folgender Gesetze maßgeblich: 

EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
Sozialgesetzbuch Erstes Buch – Allgemeiner Teil – (SGB I) 
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – 
(SGB X) 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) 
Strafgesetzbuch (StGB) 

Diese Vorschriften schützen die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf 
Vertraulichkeit und Integrität ihrer Daten und verbieten die unbefugte oder unrechtmäßige Verar- 
beitung personenbezogener Daten. Daher ist es untersagt, absichtlich oder unbeabsichtigt die 
Sicherheit der Verarbeitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur 
Veränderung, zur unbefugten Offenlegung oder zum unbefugten Zugang führt. 
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Insbesondere sind die in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegten Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu beachten. 

 
Der/Die Vertragspartner/in ist ebenfalls verpflichtet, das Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I zu 
wahren. Sozialdaten sind im gleichen Umfang geheim zu halten, wie sie von der UK NRW ge- 
heim gehalten werden müssen, dürfen nicht an Dritte unbefugt weitergeleitet oder Dritten zu- 
gänglich gemacht werden und sind vor der Einsichtnahme Unbefugter zu schützen. Sozialdaten 
dürfen nur für den Zweck verarbeitet werden, zu dem sie von der UK NRW übermittelt oder be- 
kannt gemacht wurden. Sie dürfen nur in dem Umfang und in der Weise verarbeitet werden, wie 
es zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich ist (§ 78 Abs. 1 SGB X). 

 
Daten und Informationen dürfen nur dem für die Erreichung des Zwecks unmittelbar zuständigen 
Mitarbeiterkreis zugänglich gemacht werden. Werden die Sozialdaten von Personen verarbeitet, 
die bei dem/der Vertragspartner/in beschäftigt sind, so sind diese vor, spätestens bei der Über- 
mittlung der Sozialdaten von dem/der Vertragspartner/in auf die Einhaltung der vorgenannten 
Pflichten hinzuweisen (§ 78 Abs. 2 SGB X). Soweit sich der/die Vertragspartner/in zur Erfüllung 
seiner/ihrer Aufgaben im Rahmen des Vertragsverhältnisses der Hilfe Dritter bedient, hat er diese 
in gleicher Weise zu verpflichten. Auf Anforderung der UK NRW ist eine entsprechende schriftli- 
che Verpflichtungserklärung vorzulegen. 

Der/die Vertragspartner/in stellt sicher, dass die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen 
Personen auf Vertraulichkeit und Integrität ihrer Daten gewährleistet werden, indem angemesse- 
ne technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden. 

 
Verstöße gegen das Datengeheimnis und gegen die Vorschriften zum Schutze der Sozialdaten 
können gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften mit Geldbußen, Freiheits- oder Geldstrafe 
geahndet werden (Art. 83 DS-GVO iVm § 85a SGB X, § 41 BDSG, Art. 84 DS-GVO iVm § 85 
SGB X, 42 BDSG). Gleichzeitig kann ein Verstoß gegen die berufliche Verschwiegenheitspflicht 
vorliegen (§§ 203, 204 StGB). Entsteht der betroffenen Person durch die unzulässige Verarbei- 
tung ihrer personenbezogenen Daten ein materieller oder immaterieller Schaden, kann ein Scha- 
denersatzanspruch begründet sein (Art. 82 DS-GVO). 

Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der vertraglichen Beziehung zeitlich unbegrenzt 
fort. 

 

 

Verschwiegenheit und Geheimhaltung 

 
Der/die Vertragspartner/in verpflichtet sich, über alle ihm/ihr im Zusammenhang mit seiner/ihrer 
Tätigkeit für die UK NRW bekanntwerdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie sonsti- 
gen geschäftlichen und betrieblichen Umstände während des Vertragsverhältnisses und auch 
nach dessen Beendigung absolutes Stillschweigen zu bewahren. 

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert an- 
sehen würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informatio- 
nen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauli- 
che Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtun- 
gen eingesetzt werden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den 
Parteien bereits rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertragsverhältnisses ohne Ver- 
stoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt werden. Vertrauliche Informationen der UK 
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NRW sind insbesondere Angaben, welche die Einzelheiten der Organisation und der Einrichtung 
der UK NRW betreffen, Angaben über Geschäftsvorgänge, Vermögenssituation und Zahlen. 

 
Alle von der UK NRW zur Verfügung gestellten oder bei der Durchführung des Auftrages oder bei 
Gelegenheit der Auftragserfüllung in den Besitz des/der Vertragspartners/in gelangten Unterla- 
gen - einschließlich sämtlicher Abschriften und Kopien - sind bei Vertragsende unverzüglich an 
die UK NRW herauszugeben. An den Unterlagen der UK NRW besteht kein Zurückbehaltungs- 
recht. 

Der/die Vertragspartner/in ist verpflichtet, alle ihm/ihr von der UK NRW zur Verfügung gestellten 
Geschäfts- und Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren und dafür Sorge zu tragen, 
dass Dritte nicht unbefugt Einsicht in solche Unterlagen nehmen können. 

 
 

 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich in Ausübung meiner vertraglichen Pflichten 
die Bestimmungen zum Datenschutz und zum Sozialgeheimnis zu beachten habe. 

Ich verpflichte mich entsprechend § 78 Abs. 1 SGB X, die mir übermittelten Sozialdaten 
nur im Rahmen meiner Befugnisse und nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie mir 
übermittelt wurden. 

Mir ist bekannt, dass personenbezogene Daten, Sozialdaten sowie Geschäfts- und Be- 
triebsgeheimnisse der UK NRW geheim gehalten werden müssen. 

 
 
Eine Abschrift dieser Verpflichtung sowie die einschlägigen Bestimmungen wurden mir ausge- 
händigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………, ……………….. 
Ort Datum 

 
 
 

…………………………………………………………… 
Unterschrift, Stempel 
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Niederschrift über die Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes 

 
Herr/Frau ............................................................................... , 

geboren am ......................................................................................  , 

wurde heute gemäß § 1 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen 
(VerpflG - BGBl. I 1974, S. 469, 547) auf die gewissenhafte Erfüllung seiner/ihrer Obliegenheiten 
verpflichtet. Ihm/Ihr wurde hierfür der Inhalt der folgenden Vorschriften des Strafgesetzbuches 
(StGB) - denen ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB) 
unterliegt - mitgeteilt: 

§ 133 Verwahrungsbruch 
§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 
§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse 
§ 331 Vorteilsannahme 
§ 332 Bestechlichkeit 
§ 335 Besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit 
§ 336 Unterlassen der Diensthandlung 
§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheim- 

haltungspflicht 
§ 355 Verletzung des Steuergeheimnisses 
§ 358 Nebenfolgen 

 
Er/Sie wurde darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Strafvorschriften auf Grund der Ver- 
pflichtung für ihn/sie anzuwenden sind. 

 
Er/Sie erklärt, vom Inhalt aller genannten Bestimmungen unterrichtet worden zu sein und bestä- 
tigt eine Zusammenstellung der genannten Gesetzestexte erhalten zu haben. 

 
Düsseldorf, 

 
 
…………………………………………. ………………………………………. 
(Unterschrift des/der Verpflichtenden) (Unterschrift des/der Verpflichteten) 
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Die vorliegende Auswahl gesetzlicher Vorschriften soll Ihnen einen Überblick über das datenschutzrechtliche 
Regelwerk und die Strafvorschriften verschaffen. Die Darstellung erfolgt exemplarisch und ist keineswegs 
vollständig. 

 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 133 StGB - Verwahrungsbruch 
 

(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwahrung befinden oder ihm oder einem ande- 
ren dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfügung 
entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Dasselbe gilt für Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche oder anderen 
Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem Täter oder einem anderen amtlich in Verwahrung 
gegeben worden sind. 

 
(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten anver- 

traut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 201 StGB - Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt 

1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 

2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 
 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt 

1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört 
oder 

2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines 
anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. 

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen zu 
beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Inte- 
ressen gemacht wird. 

 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst 

besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2). 

(4) Der Versuch ist strafbar. 

(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzu- 
wenden. 

§ 203 StGB - Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Or- 
gans einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer 
Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktge- 
setzes, 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 

7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, 
steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
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1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

(…) 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden 
sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufga- 
ben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(2a) (weggefallen) 

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen Geheimnisse 
den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich 
machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die 
an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen 
mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Perso- 
nen bedienen, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 

 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm 

bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 ge- 
nannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer 

1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mitwirkende Person, 
die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis 
offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in 
den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein fremdes, ihr 
bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht 
dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende 
Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes Geheimnis unbe- 
fugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt 

offenbart. 
 

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi- 
gen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

§ 204 StGB - Verwertung fremder Geheimnisse 
 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach 
§ 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 203 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 331 StGB - Vorteilsannahme 
 

(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienst- 
ausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat 
oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder 

annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Tä- 
ter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt. 

 
 

 
§ 332 StGB - Bestechlichkeit 

 
(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil 

für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Frei- 
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. 
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(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten 

als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat 
oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren. 

 
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, so sind 

die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat, 

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu 
lassen. 

§ 335 StGB - Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung 
 

(1) In besonders schweren Fällen wird 

1. eine Tat nach 

a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und 

b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3, 

mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und 

2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren 

bestraft. 

(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn 

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht, 

2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung dafür gefordert hat, daß er eine Diensthandlung künf- 
tig vornehme, oder 

3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 
verbunden hat. 

§ 336 StGB – Unterlassen der Diensthandlung 

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der §§ 331 bis 335a steht das Unterlassen der Hand- 
lung gleich. 

§ 353b StGB – Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht 

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentli- 
che Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er 

1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner Aus- 
schüsse verpflichtet ist oder 

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht förm- 
lich verpflichtet worden ist, 

an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(3) Der Versuch ist strafbar. 

 
(3a) Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten Person sind nicht rechtswid- 

rig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, Auswertung oder Veröffentlichung des Geheimnisses oder des Gegenstandes o- 
der der Nachricht, zu deren Geheimhaltung eine besondere Verpflichtung besteht, beschränken. 

(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt 

1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans 
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a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einem oder für ein 

Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden ist, 

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 

2. von der obersten Bundesbehörde 

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei einer oder 
für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekanntge- 
worden ist, 

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden 
ist, 

3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2. 
 

§ 355 StGB – Verletzung des Steuergeheimnisses 
 

(1) Wer unbefugt 

1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträger 
a) in einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprüfungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in 

Steuersachen, 
b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder in einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerord- 

nungswidrigkeit, 
c) aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich vorgeschriebene Vorlage 

eines Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die bei der Besteuerung getroffenen Feststellungen 
bekannt geworden sind, oder 

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm als Amtsträger in einem der in Nummer 1 genannten Verfah- 
ren bekannt geworden ist, offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be- 
straft. Verhältnisse eines anderen oder ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis sind dem Täter auch dann als 
Amtsträger in einem in Satz 1 Nummer 1 genannten Verfahren bekannt geworden, wenn sie sich aus Daten ergeben, 
zu denen er Zugang hatte und die er unbefugt abgerufen hat. 

 
(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich 

 
1. die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
2. amtlich zugezogene Sachverständige und 
3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des öffentlichenRechts. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten verfolgt. Bei Taten amtlich zugezogener Sachver- 
ständiger ist der Leiter der Behörde, deren Verfahren betroffen ist, neben dem Verletzten antragsberechtigt. 

§ 358 StGB - Nebenfolgen 
 

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345 Abs. 
1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), 
aberkennen. 
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Auszug aus dem Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) 

§ 1 Verpflichtungsgesetz 
 

(1) Auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer, ohne Amtsträger (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des 
Strafgesetzbuches) zu sein, 

1. bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, beschäftigt 
oder für sie tätig ist, 

2. bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluß, einem Betrieb oder Unternehmen, die für eine Behörde oder 
sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder für sie tätig ist oder 

3. als Sachverständiger öffentlich bestellt ist. 
 

(2) Die Verpflichtung wird mündlich vorgenommen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hinzuweisen. 

(3) Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnet. Er erhält eine Abschrift 
der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn dies im Interesse der inneren oder äußeren Sicherheit der Bundesre- 
publik Deutschland geboten ist. 

 
(…) 

§ 2 Verpflichtungsgesetz 
 

(1) Wer, ohne Amtsträger zu sein, auf Grund des § 1 der Verordnung gegen Bestechung und Geheimnisverrat nichtbeamteter 
Personen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 351) förmlich verpflichtet worden ist, 
steht einem nach § 1 Verpflichteten gleich. 

 
(2) Wer, ohne Amtsträger zu sein, 

1. als Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes nach einer tarifrechtlichen Regelung oder 
2. auf Grund eines Gesetzes oder aus einem sonstigen Rechtsgrund 

zur gewissenhaften Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtet worden ist, steht einem nach § 1 Verpflichteten gleich, wenn 
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 erfüllt sind. 
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Auszug aus der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

Artikel 4 DS-GVO - Begriffsbestimmungen 
 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 
 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Fol- 
genden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, ins- 
besondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online- 
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann; 

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche- 
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, d as Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung; 

 
(…) 

 
7 „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam 

mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und 
Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortli- 
che beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mit- 
gliedstaaten vorgesehen werden; 

 
(…) 

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrecht- 
mäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbe- 
fugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

 
(…) 

Artikel 5 DS-GVO - Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

(1) Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise ver- 
arbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu 
vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Ar- 
chivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 
89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 
sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu tref- 
fen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich 
gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für 
die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert wer- 
den, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisatori- 
scher Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefor- 
dert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und histo- 
rische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbe- 
grenzung“); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeab- 
sichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnah- 
men („Integrität und Vertraulichkeit“); 

(…) 
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Artikel 32 DS-GVO - Sicherheit der Verarbeitung 

 
(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und 

der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organi- 
satorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen schließen un- 
ter anderem Folgendes ein: 

a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammen- 
hang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder 
technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und or- 
ganisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. 

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verar- 
beitung verbunden sind, insbesondere durch — ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, Veränderung 
oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespei- 
chert oder auf andere Weise verarbeitet wurden. 

(3) (…) 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte natürliche 
Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, es 
sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet. 

Artikel 33 DS-GVO - Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 
 

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und möglichst 
binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 51 zuständigen Aufsichtsbehörde, 
es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rech- 
te und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr 
eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

 
(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er diese dem 

Verantwortlichen unverzüglich. 
 

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der 
Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl 
der betroffenen personenbezogenen Datensätze; 

b) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informa- 
tionen; 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer mögli- 
chen nachteiligen Auswirkungen. 

 
(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, kann der Verantwortliche diese 

Informationen ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur Verfügung stellen. 
 

(5) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten einschließlich aller im Zusammen- 
hang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergrif- 
fenen Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmun- 
gen dieses Artikels ermöglichen. 
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Art. 82 DS-GVO - Haftung und Recht auf Schadenersatz 

 
(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, 

hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 
 

(2) Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch eine nicht dieser Verordnung ent- 
sprechende Verarbeitung verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung verursachten 
Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus dieser Verordnung nicht nach- 
gekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten Anweisungen des für die Datenverarbeitung Verantwortli- 
chen oder gegen diese Anweisungen gehandelt hat. 

 
(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, wenn er nachweist, dass er in 

keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. 
 

(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein Verantwortlicher als auch ein Auf- 
tragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die Verarbei- 
tung verursachten Schaden verantwortlich, so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter für den gesamten 
Schaden, damit ein wirksamer Schadensersatz für die betroffene Person sichergestellt ist. 

 
(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für den erlittenen Schaden 

gezahlt, so ist dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt, von den übrigen an derselben Verarbeitung beteilig- 
ten für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil des Schadenersatzes zurückzufordern, der 
unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen ihrem Anteil an der Verantwortung für den Schaden entspricht. 

Artikel 83 DS-GVO - Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 
 

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße gegen diese 
Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. 

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach Artikel 58 Ab- 
satz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag 
wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der betreffen- 
den Verarbeitung sowie der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen 
erlittenen Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des den be- 
troffenen Personen entstandenen Schadens; 

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von ihnen 
gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen nachteili- 
gen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in wel- 
chem Umfang der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auftragsverar- 
beiter in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet wur- 
den; 

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten Zertifizierungsverfahren nach Artikel 
42 und 

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittelbar durch 
den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste. 

 
(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander verbundenen Verarbeitungsvorgän- 

gen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geld- 
buße nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß. 

 
(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR 

oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43; 

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 
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c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 

 
(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR 

oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 

a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäß den Artikeln 5, 6, 7 
und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale Orga- 
nisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX erlassen wurden; 

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung oder Aussetzung der 
Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter 
Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1. 

Artikel 84 DS-GVO -Sanktionen 
 

(1)  Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über andere Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung — insbesondere für 
Verstöße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 unterliegen — fest und treffen alle zu deren Anwendung erforderlichen Maß- 
nahmen. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(…) 

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (SGB I) 

§ 35 SGB I - Sozialgeheimnis 

 
(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Absatz 2 Zehntes Buch) von den Leistungsträgern 

nicht unbefugt verarbeitet werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch 
innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weiter- 
gegeben werden. […]Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialge- 
heimnis zu wahren. 

 
(…) 

(2a) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, 
die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.(…) 

 
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch, Zehntes Buch (SGB X) 

§ 67 SGB X - Begriffsbestimmung 
 

(…) 

(2) Sozialdaten sind personenbezogene Daten (Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679), die von einer in § 35 des 
Ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch verarbeitet werden. Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Daten, auch von juristischen Personen, die Geheimnis- 
charakter haben. 

(…) 

§ 78 SGB X - Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt 
werden 

 
(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen 

diese nur zu dem Zweck speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder löschen, zu dem 
sie ihnen befugt übermittelt worden sind. Eine Übermittlung von Sozialdaten an eine nicht-öffentliche Stelle ist nur zulässig, 
wenn diese sich gegenüber der übermittelnden Stelle verpflichtet hat, die Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie 
ihr übermittelt werden. Die Dritten haben die Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stellen. Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften übermittelt worden, dürfen diese gerichtliche Ent- 
scheidungen, die Sozialdaten enthalten, weiter übermitteln, wenn eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle zur Über- 
mittlung an den weiteren Dritten befugt wäre. Abweichend von Satz 4 ist eine Übermittlung nach § 115 des Bundesbeamten- 
gesetzes und nach Vorschriften, die auf diese Vorschrift verweisen, zulässig. Sind Sozialdaten an Polizeibehörden, Staatsan- 
waltschaften, Gerichte oder Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt worden, dürfen diese die Daten unabhängig vom 
Zweck der Übermittlung sowohl für Zwecke der Gefahrenabwehr als auch für Zwecke der Strafverfolgung und der Strafvoll- 
streckung speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder löschen. 
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(2) Werden Daten an eine nicht-öffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten Personen, welche diese Daten spei- 

chern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder löschen, von dieser Stelle vor, spätestens bei 
der Übermittlung auf die Einhaltung der Pflichten nach Absatz 1 hinzuweisen. 

(…) 

§ 85 SGB X - Strafvorschriften 
 

(1) Für Sozialdaten gelten die Strafvorschriften des § 42 Absatz 1 und 2 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 2Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, der oder die Bundes- 
beauftragte oder die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle. 

 
(…) 

 
§ 85a SGB X - Bußgeldvorschriften 

 
(1) Für Sozialdaten gilt § 41 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

(…) 

Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

§ 41 BDSG - Anwendung der Vorschriften über das Bußgeld- und Strafverfahren 
 

(1) Für Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sinngemäß. Die §§ 17, 35 und 36 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten finden keine Anwendung. § 68 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe An- 
wendung, dass das Landgericht entscheidet, wenn die festgesetzte Geldbuße den Betrag von einhunderttausend Euro über- 
steigt. 

 
(2) Für Verfahren wegen eines Verstoßes nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten, soweit dieses 

Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und der allgemeinen Gesetze 
über das Strafverfahren, namentlich der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes, entsprechend. Die §§ 
56 bis 58, 87, 88, 99 und 100 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten finden keine Anwendung. § 69 Absatz 4 Satz 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren nur mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde, die den Bußgeldbescheid erlassen hat, einstellen kann. 

§ 42 BDSG - Strafvorschriften 
 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugängliche personen- 
bezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 

1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein 
zugänglich sind, 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi- 
gen. 

 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, die oder der Bundes- 

beauftragte und die Aufsichtsbehörde. 
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